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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 238/2014 DER KOMMISSION 

vom 11. März 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 11. März 2014 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1.



ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 78,5 
TN 86,3 
TR 92,8 
ZZ 85,9 

0707 00 05 MA 182,1 
TR 157,2 
ZZ 169,7 

0709 91 00 EG 45,1 
ZZ 45,1 

0709 93 10 MA 39,1 
TR 100,0 
ZZ 69,6 

0805 10 20 EG 46,8 
IL 67,4 

MA 50,0 
TN 53,6 
TR 61,4 
ZZ 55,8 

0805 50 10 TR 68,0 
ZZ 68,0 

0808 10 80 CL 134,9 
CN 111,8 
MK 30,8 
US 207,8 
ZZ 121,3 

0808 30 90 AR 105,1 
CL 188,7 
CN 68,3 
TR 158,2 
US 132,7 
ZA 99,5 
ZZ 125,4 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS 2014/129/GASP DES RATES 

vom 10. März 2014 

zur Förderung des europäischen Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfra
gen zur Unterstützung der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massen

vernichtungswaffen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 31 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 2003 die 
Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenver
nichtungswaffen (im Folgenden „EU-MVW-Nichtverbrei
tungsstrategie“) angenommen, die in Kapitel III eine Liste 
von Maßnahmen enthält, mit denen die Verbreitung sol
cher Waffen bekämpft werden soll und die sowohl inner
halb der Union als auch in Drittländern getroffen werden 
müssen. 

(2) Die Union setzt die EU-MVW-Nichtverbreitungsstrategie 
zielstrebig um und führt die in Kapitel III aufgeführten 
Maßnahmen wie beispielsweise den Aufbau der erforder
lichen Strukturen in der Union durch. 

(3) Am 8. Dezember 2008 hat der Rat seine Schlussfolge
rungen und ein Dokument mit dem Titel „Neue Hand
lungslinien der Europäischen Union im Bereich der Be
kämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaf
fen und ihrer Trägersysteme“ (im Folgenden „Neue Hand
lungslinien“) angenommen, dem zufolge die Verbreitung 
von MVW nach wie vor eine der größten Bedrohungen 
für die Sicherheit darstellt und die Nichtverbreitungspoli
tik einen wesentlichen Bestandteil der Gemeinsamen Au
ßen- und Sicherheitspolitik (GASP) bildet. 

(4) In den Neuen Handlungslinien ersucht der Rat die zu
ständigen Ratsformationen und -gremien, die Kommis
sion, die anderen Organe und die Mitgliedstaaten, kon
krete Folgemaßnahmen zu jenem Dokument einzuleiten. 

(5) In den Neuen Handlungslinien weist der Rat darauf hin, 
dass es für die Maßnahmen der Union zur Bekämpfung 
der Verbreitung von Nutzen wäre, durch ein nichtstaat
liches Netz für Nichtverbreitungsfragen unterstützt zu 
werden, das mit außenpolitischen Fragen befasste Einrich
tungen und Forschungszentren, die sich auf die strategi
schen Bereiche der Union spezialisiert haben, zusammen
führt und dabei auf bereits bestehenden geeigneten 
Netzen aufbaut. Ein solches Netz könnte auch auf 

Einrichtungen in den Drittländern ausgeweitet werden, 
mit denen die Union einen besonderen Dialog im Zu
sammenhang mit Nichtverbreitungsfragen führt. 

(6) Am 15 und 16. Dezember 2005 hat der Europäische Rat 
die Strategie der EU zur Bekämpfung der unerlaubten 
Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und 
dazugehöriger Munition sowie des unerlaubten Handels 
damit (im Folgenden „Strategie der EU betreffend Klein
waffen und leichte Waffen“) angenommen, in der die 
Leitlinien für das Vorgehen der Union im Bereich der 
Kleinwaffen und der leichten Waffen vorgegeben werden. 
Die Strategie der EU betreffend Kleinwaffen und leichte 
Waffen geht davon aus, dass der unerlaubte Handel und 
die übermäßige Anhäufung von Kleinwaffen und leichten 
Waffen und dazugehöriger Munition eine ernste Bedro
hung des internationalen Friedens und der internationa
len Sicherheit darstellen. 

(7) Zu den Zielen der Strategie der EU betreffend Kleinwaf
fen und leichte Waffen gehört die Förderung eines wirk
samen Multilateralismus, damit auf internationaler oder 
regionaler Ebene oder innerhalb der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten Mechanismen geschaffen werden können, 
die dem Angebot und der destabilisierenden Verbreitung 
von Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazuge
hörigen Munition entgegenwirken. 

(8) Der Rat hat am 26. Juli 2010 den Beschluss 
2010/430/GASP ( 1 ) angenommen, mit dem das europäi
sche Netz unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtver
breitungsfragen geschaffen und vorgesehen wurde, dass 
die technische Durchführung jenes Beschlusses von dem 
EU-Konsortium für die Nichtverbreitung (im Folgenden 
„Konsortium“) wahrzunehmen ist. 

(9) Die Wahl des Konsortiums als einziger Begünstigter eines 
Zuschusses in diesem Falle ist gerechtfertigt, da die Union 
– mit der Unterstützung durch ihre Mitgliedstaaten – die 
fruchtbare Zusammenarbeit mit einem Netz europäischer 
Reflexionsgruppen fortsetzen will, die zur Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen Kultur der Nichtverbreitung 
und Abrüstung beiträgt und der Union dabei hilft, ihre
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Politik in diesen Bereichen zu entwickeln und zu gestal
ten und ihre öffentliche Beachtung zu steigern. Aufgrund 
des Charakters des Konsortiums, das von der Union ins 
Leben gerufen wurde und vollständig von der Unterstüt
zung durch die Union abhängt, ist in diesem Fall eine 
100 %-Finanzierung erforderlich. Das Konsortium verfügt 
weder über unabhängige finanzielle Ressourcen noch 
über die rechtliche Befugnis, sonstige Mittel zu beschaf
fen. Das Konsortium hat zudem neben den vier Manage
ment-Reflexionsgruppen ein Netz mit über 60 Reflexi
onsgruppen und Forschungszentren errichtet, in dem na
hezu das gesamte nichtstaatliche Fachwissen der Union 
vereint ist. 

(10) Bislang hat das Konsortium zwei Seminare für Experten 
der Union im Mai 2011 und im Juni 2013 in Brüssel 
und zwei große internationale Nichtverbreitungskon
ferenzen im Februar 2012 und im September/Oktober 
2013 in Brüssel organisiert; außerdem hat es auf seiner 
Website 31 Strategiepapiere zu konkreten Themen ver
öffentlicht. Die Website wurde im Frühjahr 2011 einge
richtet und wird seitdem regelmäßig aktualisiert, unter 
anderem durch einen alle zwei Monate erscheinenden 
elektronischen Newsletter (nonproliferation.eu). Mittlerweile 
sind dem Konsortium über 60 unabhängige europäische 
Reflexionsgruppen beigetreten. 

(11) Durch die Beschlüsse 2010/799/GASP des Rates ( 1 ) und 
2012/422/GASP des Rates ( 2 ) wurde das Konsortium fer
ner mit der Organisation von zwei Seminaren „zur För
derung der Vertrauensbildung und zur Unterstützung ei
nes Prozesses mit dem Ziel der Schaffung einer von 
Massenvernichtungswaffen und deren Trägersystemen 
freien Zone im Nahen Osten“ beauftragt, die im Juli 
2011 bzw. im November 2012 in Brüssel stattfanden. 
Darüber hinaus wurde das Konsortium durch den Be
schluss 2013/43/GASP des Rates ( 3 ) mit der Organisation 
von zwei geschlossenen Seminaren zur Erleichterung des 
erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen über einen 
Vertrag über den Waffenhandel auf der einschlägigen 
Konferenz der Vereinten Nationen im März 2013 
betraut — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Als Beitrag zur besseren Umsetzung der EU-MVW-Nicht
verbreitungsstrategie, die auf den Grundsätzen eines wirksamen 

Multilateralismus, der Prävention und der Zusammenarbeit mit 
Drittländern basiert, wird die anhaltende Förderung und Unter
stützung des europäischen Netzes unabhängiger Reflexionsgrup
pen für Nichtverbreitungsfragen um drei Jahre verlängert, um 
auf folgende Ziele hinzuarbeiten: 

a) Stimulierung des politischen und sicherheitspolitischen Dia
logs und der langfristigen Debatte über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Verbreitung von MVW und ihrer Träger
systeme in der Zivilgesellschaft und insbesondere unter Ex
perten, Forschern und Wissenschaftlern; 

b) Schaffung der Gelegenheit für die Teilnehmer an den Sitzun
gen der einschlägigen Vorbereitungsgremien des Rates, das 
Netz zu Nichtverbreitungsfragen zu konsultieren, und für die 
Vertreter der Mitgliedstaaten, an den Sitzungen des Netzes 
teilzunehmen; 

c) Bereitstellung eines zweckdienlichen Hilfsmittels in Bezug auf 
Maßnahmen der Union und der internationalen Gemein
schaft auf dem Gebiet der Nichtverbreitung, insbesondere 
indem den Vertretern des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertre
ter“) Berichte und/oder Empfehlungen vorgelegt werden; 

d) einen Beitrag dazu zu leisten, Drittländer stärker für die von 
einer Verbreitung ausgehende Bedrohung und für die Not
wendigkeit einer Zusammenarbeit mit der Union und in 
multilateralen Foren, insbesondere den Vereinten Nationen, 
zu sensibilisieren, um Waffenverbreitungsprogramme, die 
weltweit Besorgnis erregen, zu verhindern, zu stoppen und 
wenn möglich definitiv zu beenden; 

e) einen Beitrag zur Entwicklung von Fachwissen und institu
tionellen Kapazitäten in Nichtverbreitungs- und Abrüstungs
angelegenheiten in Reflexionsgruppen und Regierungen in 
der Union und Drittländern zu leisten. 

(2) In Anbetracht der Strategie der EU betreffend Kleinwaffen 
und leichte Waffen wird sich der Tätigkeitsbereich des europäi
schen Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtverbrei
tungsfragen nicht allein auf Fragen im Zusammenhang mit der 
Bedrohung durch die Verbreitung von MVW und ihren Träger
systemen beschränken, sondern auch Fragen in Bezug auf kon
ventionelle Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waf
fen, umfassen. Die Einbeziehung von Fragen in Bezug auf kon
ventionelle Waffen in den Tätigkeitsbereich des Netzes wird ein 
ausgezeichnetes Instrument für den Dialog und Empfehlungen 
einschlägiger Maßnahmen der Union in diesem Bereich im Rah
men der Umsetzung der Strategie der EU betreffend Kleinwaffen 
und leichte Waffen und der Politik der Union in Bezug auf 
konventionelle Waffen sein.
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(3) In diesem Zusammenhang unterstützt die Union Projekte, 
die folgende spezifische Aktivitäten umfassen: 

a) Bereitstellung der Mittel für die Abhaltung von drei jähr
lichen Konsultationstreffen und bis zu sieben Ad-hoc-Semi
naren für Experten und Angehörige der einschlägigen Berufe 
zu sämtlichen Nichtverbreitungs- und Abrüstungsfragen so
wohl in Bezug auf nicht konventionelle als auch konventio
nelle Waffen im Hinblick auf die Vorlage von Berichten 
und/oder Empfehlungen an die Vertreter des Hohen Vertre
ters; 

b) Einrichtung eines Helpdesks innerhalb des Konsortiums, um 
Ad-hoc-Fachwissen zu Fragen im Zusammenhang mit sämt
lichen Nichtverbreitungs- und Abrüstungsthemen sowohl in 
Bezug auf nicht konventionelle als auch konventionelle Waf
fen bereitzustellen, wobei Fragen innerhalb eines Zeitrah
mens von zwei Wochen beantwortet werden sollen; 

c) Bereitstellung der Mittel für die Abhaltung von drei großen 
jährlichen Konferenzen mit Drittländern und der Zivilgesell
schaft über Nichtverbreitung und Abrüstung, um die EU- 
MVW-Nichtverbreitungsstrategie und die Strategie der Union 
betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen sowie die Rolle 
der Unionsorgane und der Reflexionsgruppen in der Union 
in diesem Bereich im Hinblick auf die Steigerung der öffent
lichen Wahrnehmung der einschlägigen Politik der Union 
und die Vorlage von Berichten und/oder Empfehlungen an 
die Vertreter des Hohen Vertreters international zu fördern; 

d) Bereitstellung der Mittel für den Betrieb und die Weiterent
wicklung einer Internet-Plattform zur Erleichterung der Kon
takte und zur Förderung des Forschungsdialogs im Netz der 
Reflexionsgruppen, zur Analyse von Fragen betreffend die 
Verhütung der Verbreitung von MVW und konventionellen 
Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, und 
zur Ausbildung einer neuen Generation von Experten in den 
Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung; 

e) Bereitstellung der Mittel zur Sensibilisierung und Entwick
lung von Fachwissen und institutionellen Kapazitäten im 
Bereich der Nichtverbreitung in Reflexionsgruppen und Re
gierungen in der Union und Drittländern; 

f) Erörterung von Themen, die von den Mitgliedstaaten und 
vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) vorgeschlagen 
werden, im Rahmen der Gesamtforschungstätigkeiten des 
Konsortiums. 

Eine ausführliche Beschreibung der Projekte ist im Anhang ent
halten. 

Artikel 2 

(1) Für die Durchführung dieses Beschlusses ist der Hohe 
Vertreter zuständig. 

(2) Die technische Durchführung der Projekte zu den in Ar
tikel 1 Absatz 3 genannten Tätigkeiten obliegt dem EU-Kon
sortium für die Nichtverbreitung, dem die Fondation pour la 
Recherche Stratégique (FRS), das Institut für Friedensforschung 
in Frankfurt (HSFK/PRIF), das International Institute for Strategic 
Studies (IISS) und das Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) angehören. Das Konsortium nimmt diese Auf
gabe unter der Verantwortung des Hohen Vertreters wahr. 
Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarun
gen mit dem Konsortium. 

(3) Die Mitgliedstaaten und der EAD schlagen Prioritäten und 
Themen von besonderem Interesse zur Bewertung in den For
schungsprogrammen des Konsortiums vor, die in Arbeitsdoku
menten und Seminaren im Einklang mit der Politik der Union 
erörtert werden sollen. 

Artikel 3 

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für die 
Durchführung der Projekte zu den in Artikel 1 Absatz 3 ge
nannten Tätigkeiten beläuft sich auf 3 600 000 EUR. 

(2) Die mit dem Betrag nach Absatz 1 finanzierten Ausgaben 
werden entsprechend den für den Gesamthaushaltsplan der 
Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet. 

(3) Die Kommission beaufsichtigt die ordnungsgemäße Ver
waltung der in Absatz 1 genannten Ausgaben. Zu diesem 
Zweck schließt sie eine Finanzierungsvereinbarung mit dem 
Konsortium. In dieser Vereinbarung wird festgehalten, dass das 
Konsortium zu gewährleisten hat, dass dem Beitrag der Union 
die seinem Umfang entsprechende öffentliche Beachtung zuteil 
wird. 

(4) Die Kommission bemüht sich, die in Absatz 3 genannte 
Finanzierungsvereinbarung so bald wie möglich nach Inkraft
treten dieses Beschlusses zu schließen. Sie unterrichtet den Rat 
über etwaige dabei auftretende Schwierigkeiten und teilt ihm 
den Zeitpunkt mit, zu dem die Vereinbarung geschlossen wird. 

Artikel 4 

(1) Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grund
lage regelmäßiger Berichte des Konsortiums über die Durchfüh
rung dieses Beschlusses. Diese Berichte bilden die Grundlage für 
die Bewertung durch den Rat. 

(2) Die Kommission erstattet Bericht über die finanziellen 
Aspekte der in Artikel 1 Absatz 3 genannten Projekte.
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Artikel 5 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet 36 Monate nach Abschluss der in Artikel 3 Absatz 3 
genannten Finanzierungsvereinbarung. 

Sie endet jedoch sechs Monate nach dem Inkrafttreten des Beschlusses, falls die Finanzierungsvereinbarung 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen worden ist. 

Brüssel, den 10. März 2014 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
G. VROUTSIS
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ANHANG 

DAS EUROPÄISCHE NETZ UNABHÄNGIGER REFLEXIONSGRUPPEN FÜR NICHTVERBREITUNGSFRAGEN 
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER UMSETZUNG DER STRATEGIE DER EU GEGEN DIE VERBREITUNG VON 

MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN (EU-MVW-NICHTVERBREITUNGSSTRATEGIE) 

1. Ziele 

Ziel dieses Beschlusses ist die Bestätigung und weitere Umsetzung der politischen Empfehlung, die der Rat auf 
seiner Tagung vom 8. Dezember 2008 in dem Dokument „Neue Handlungslinien der Europäischen Union im 
Bereich der Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme“ abgegeben hat. 
Diesem Dokument zufolge könnte es für die Maßnahmen der Union zur Bekämpfung der Verbreitung von Nutzen 
sein, durch ein nichtstaatliches Netz für Nichtverbreitungsfragen unterstützt zu werden, das mit außenpolitischen 
Fragen befasste Einrichtungen und Forschungszentren, die sich auf die strategischen Bereiche der Union spezialisiert 
haben, zusammenführt und dabei auf bereits bestehenden geeigneten Netzen aufbaut. Ein solches Netz könnte 
auch auf Einrichtungen in den Drittländern ausgeweitet werden, mit denen die Union einen besonderen Dialog im 
Zusammenhang mit Nichtverbreitungsfragen führt. 

Dieses Netz aus unabhängigen Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen würde weiterhin den politischen und 
sicherheitspolitischen Dialog fördern und die langfristige Debatte über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ver
breitung von MVW und ihrer Trägersysteme und die damit verbundenen Abrüstungsfragen in der Zivilgesellschaft 
und insbesondere unter Experten, Forschern und Wissenschaftlern stimulieren. 

Die Tätigkeit des Netzes muss sich auch auf Fragen mit Bezug auf konventionelle Waffen, einschließlich Klein
waffen und leichter Waffen, erstrecken, ferner auf Maßnahmen zur Sicherstellung der kontinuierlichen Umsetzung 
der Strategie der EU zur Bekämpfung der unerlaubten Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und 
dazugehöriger Munition sowie des unerlaubten Handels damit. Das Netz wird dazu beitragen, neue Facetten der 
Tätigkeit der Union in den Bereichen zu erschließen, die die präventive wie die reaktive Dimension der Sicher
heitsfragen in Bezug auf konventionelle Waffen, einschließlich des unerlaubten Handels und der übermäßigen 
Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition, umfassen, wie in der ein
schlägigen EU-Strategie vorgesehen. Die Unterbindung des unerlaubten und unregulierten Handels mit konventio
nellen Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, wurde auch bei der Aushandlung des Vertrags über 
den Waffenhandel als Priorität der Union anerkannt. 

Das Netz könnte dazu beitragen, Drittländer stärker für Bedrohungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und konventionellen Waffen, einschließlich des unerlaubten Handels mit und der über
mäßigen Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition, und für die Notwen
digkeit zu sensibilisieren, mit der Union und im Rahmen multilateraler Foren, insbesondere den Vereinten Natio
nen, zusammenzuarbeiten, um Waffenverbreitungsprogramme, die weltweit Besorgnis erregen, und den unerlaub
ten Handel mit und die übermäßige Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazugehörigen 
Munition zu verhindern, zu stoppen und wenn möglich definitiv zu beenden. 

Die Union will dieses Netz folgendermaßen unterstützen: 

— durch die Abhaltung von regelmäßigen Seminaren der Union und – nach Bedarf – Ad-hoc-Tagungen für 
Diplomaten und Wissenschaftler zu aktuellen Ereignissen und Themen im Bereich Nichtverbreitung und 
Abrüstung von MVW und Kleinwaffen und leichten Waffen, im Hinblick auf die Vorlage von Berichten 
und/oder Empfehlungen an die Vertreter des Hohen Vertreters; 

— durch die Abhaltung von großen jährlichen Konferenzen und – nach Bedarf – Vorbereitungstagungen im 
Hinblick auf die Vorlage von Berichten und/oder Empfehlungen an die Vertreter des Hohen Vertreters; 

— durch die weitere Pflege, den weiteren Betrieb und die Weiterentwicklung einer Internet-Plattform und damit 
verbundener sozialer Netzwerke, die Kontakte erleichtern und den Forschungsdialog innerhalb des Netzes von 
Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen fördern sollen; 

— durch die Bereitstellung von Kompetenz und die Erleichterung des Transfers von Know-how zur Nichtver
breitungs- und Abrüstungspolitik der EU innerhalb der Union und an Drittländer. 

2. Organisation des Netzes 

Das Netz steht allen einschlägigen Reflexionsgruppen und Forschungsinstituten der Union und aus assoziierten 
Staaten offen und respektiert die Vielfalt der Meinungen innerhalb der Union in vollem Umfang. 

Das Netz erleichtert weiterhin Kontakte zwischen nichtstaatlichen Experten, den Vertretern der Mitgliedstaaten und 
den Organen der Union. Das Netz steht dafür bereit, im Einklang mit der EU-MVW-Strategie und der Strategie der 
EU betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen, die sich auf die Konzepte des Multilateralismus und der interna
tionalen Zusammenarbeit stützen, Verbindungen zu nichtstaatlichen Akteuren aus Drittländern herzustellen. Das 
Mandat des Netzes umfasst die Nichtverbreitung von MVW und ihrer Trägersysteme, Abrüstung sowie Fragen in 
Bezug auf konventionelle Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen.
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Die Teilnehmer der einschlägigen Vorbereitungsgremien des Rates (Gruppen „Globale Abrüstung und Rüstungs
kontrolle“, „Nichtverbreitung“, „Ausfuhr konventioneller Waffen“ usw.) können das Netz zu Fragen im Zusammen
hang mit der Nichtverbreitung und mit konventionellen Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, 
konsultieren, und Vertreter der genannten Arbeitsgruppen können an den Sitzungen des Netzes teilnehmen. Die 
Sitzungen des Netzes können, wenn möglich, parallel zu den Sitzungen der Arbeitsgruppen stattfinden. 

Das Netz wird weiterhin unter der Leitung des EU-Konsortiums für die Nichtverbreitung stehen, das aus der FRS, 
dem HSFK/PRIF, dem IISS und dem SIPRI gebildet und in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern des Hohen 
Vertreters mit der Projektverwaltung betraut wird. 

Das Konsortium wird in Absprache mit den Vertretern des Hohen Vertreters und den Mitgliedstaaten Teilnehmer 
mit Fachwissen betreffend die Nichtverbreitungs- und Abrüstungspolitik in Bezug auf MVW und konventionelle 
Waffen zu Expertenseminaren und großen jährlichen Konferenzen einladen und ihre Publikationen und Tätigkeiten 
auf der dafür vorgesehenen Website bekanntgeben. 

3. Projektbeschreibung 

3.1. Projekt 1: Abhaltung von drei jährlichen Konsultationstreffen und bis zu sieben Ad-hoc-Seminaren für Diplomaten und 
Wissenschaftler mit Vorlage eines Berichts und/oder von Empfehlungen 

3.1.1. P r o j e k t z i e l 

Ziel der jährlichen Konsultationstreffen und der Ad-hoc-Seminare ist die Förderung eines sicherheitspolitischen 
Dialogs zwischen Experten, Beamten und Wissenschaftlern aus der Union über aktuelle Herausforderungen in den 
Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung von MVW, ihrer Trägersysteme und konventioneller Waffen, einschließ
lich Kleinwaffen und leichter Waffen. Die Seminare sollten darüber hinaus die Zusammenarbeit innerhalb des 
europäischen Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen, die in den Mitgliedstaaten der 
Union ansässig sind, voranbringen. 

3.1.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Informationsaustausch und Analyse zu aktuellen Verbreitungstrends zwischen politischen Akteuren und Wis
senschaftlern aus den Mitgliedstaaten sowie Fachpersonal des EAD und der Organe der Union; 

— Beratungen darüber, wie die Politik der Union zur Bekämpfung der Verbreitung am besten umgesetzt werden 
kann; 

— Förderung eines europäischen Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen; 

— Bereitstellung von konstruktivem Feedback an die Union über ihre Strategien gegen die Verbreitung von MVW 
sowie Kleinwaffen und leichten Waffen durch unabhängige Reflexionsgruppen der Union sowie Vorschläge der 
einschlägigen Akteure an die Reflexionsgruppen zu den wichtigsten strategischen Themen im Hinblick auf 
künftige Forschungsarbeit; 

— Festlegung einschlägiger Themen im Bereich Nichtverbreitung und Abrüstung für politikorientierte Berichte; 

— Erstellung von politikorientierten Berichten zusammen mit maßnahmenorientierten Empfehlungen an die Ver
treter des Hohen Vertreters. Diese Berichte würden an die einschlägigen Einrichtungen der Union und die 
Mitgliedstaaten verteilt. 

3.1.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

Das Projekt sieht die Abhaltung von drei jährlichen Konsultationstreffen und bis zu sieben Ad-hoc-Expertensemi
naren mit Erstellung einschlägiger Berichte und/oder Empfehlungen vor. 

Die Tagesordnungen dieser Veranstaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit den GASP-Arbeitsgruppen des 
Rates in den Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung („Globale Abrüstung und Rüstungskontrolle“/„Nichtver
breitung“/„Globale Abrüstung und Rüstungskontrolle“ (Raumfahrt)) sowie Transfer von Kleinwaffen und leichten 
Waffen und konventionellen Waffen („Ausfuhr konventioneller Waffen“ und „Ausfuhr konventioneller Waffen“ 
(ATT)) erstellt. Auf diesen Seminaren sollten sowohl kurz- als auch mittelfristige Herausforderungen für die Union 
in den Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung bezüglich der folgenden Kategorien von Waffen behandelt 
werden: MVW und ihre Trägersysteme, konventionelle Waffen einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen 
sowie neue Arten von Waffen und Trägersystemen. Sie sollten insbesondere den Entscheidungsträgern der Union 
die Gelegenheit bieten, sich eingehend mit längerfristigen Herausforderungen und Trends bezüglich dieser Waffen 
und mit anderen Fragen, die über ihr Tagesgeschäft hinausgehen, zu befassen.
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Die jährlichen Konsultationstreffen werden eineinhalb Tage dauern; vorgesehen sind bis zu hundert Teilnehmer aus 
den Reflexionsgruppen der Union, den Mitgliedstaaten und den Organen der Union, die auf Fragen im Zusammen
hang mit der Nichtverbreitung sowie konventionellen Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, 
spezialisiert sind. Diese Seminare sollten überwiegend zu Konsultationen zwischen den Reflexionsgruppen der 
Union für Nichtverbreitungsfragen, der Union und ihren Mitgliedstaaten dienen. 

Die Ad-hoc-Seminare werden bis zu zwei Tage dauern; vorgesehen sind bis zu 45 Teilnehmer, wobei die genaue 
Zahl von Fall zu Fall festgelegt wird. Diese Seminare sollten insbesondere zu Konsultationen zwischen den 
Reflexionsgruppen der Union für Nichtverbreitungsfragen, der Union und ihren Mitgliedstaaten auf Ad-hoc-Basis 
dienen, damit aktuelle Ereignisse und Optionen für strategische Maßnahmen der Union erörtert werden können, 
und sie sollten den Reflexionsgruppen der Union, den Mitgliedstaaten und den Organen der Union die Gelegenheit 
bieten, bestimmte Zielgruppen inner- und außerhalb der Union zu erreichen. 

Die jährlichen Konsultationstreffen sollten in Brüssel stattfinden, während bis zu drei Ad-hoc-Expertenseminare 
außerhalb der Union abgehalten werden könnten. 

3.2. Projekt 2: Abhaltung einer großen jährlichen Konferenz mit Vorlage eines Berichts und/oder von Empfehlungen 

3.2.1. P r o j e k t z i e l 

Auf den jährlichen großen Nichtverbreitungs- und Abrüstungskonferenzen, an denen Regierungsexperten und 
unabhängige Reflexionsgruppen sowie Wissenschaftler aus der Union und assoziierten Staaten sowie Drittländern 
teilnehmen, sollen weitere Maßnahmen gegen die Verbreitung von MVW und ihrer Trägersysteme sowie damit 
verbundene Abrüstungsziele erörtert und festgelegt sowie die Bedrohungen durch konventionelle Waffen, ein
schließlich der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und der übermäßigen Anhäufung von Kleinwaffen 
und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition, thematisiert werden. Als Hauptveranstaltung des Projekts 
wird die jährliche Konferenz die internationale Wahrnehmung der EU-MVW-Nichtverbreitungsstrategie und der 
Bemühungen der Unionsorgane zu ihrer Umsetzung sowie der damit verbundenen Arbeiten der unabhängigen 
Reflexionsgruppen und Wissenschaftler in den Mitgliedstaaten steigern. 

Die jährlichen Konferenzen werden ebenfalls dazu dienen, die Rolle und Kohäsion der auf Nichtverbreitungsfragen 
spezialisierten europäischen Reflexionsgruppen zu fördern, und sie werden dazu beitragen, die Kapazitäten in 
diesen und anderen Institutionen zu erhöhen, auch in den Regionen der Welt, in denen es an profundem 
Fachwissen in Nichtverbreitungsfragen mangelt. 

Die jährlichen Konferenzen und alle Vorbereitungstreffen werden sich mit Nichtverbreitungsfragen befassen, die für 
die Arbeit des EAD thematisch von Belang sind. Auf der Grundlage dieser Beratungen und anderer Arbeiten unter 
Aufsicht des Konsortiums werden politikorientierte Berichte zusammen mit maßnahmenorientierten Empfehlungen 
für die Vertreter des Hohen Vertreters erstellt. Der Bericht würde an die relevanten Organe der Union und die 
Mitgliedstaaten verteilt und online zugänglich gemacht. 

3.2.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Regelmäßige Abhaltung einer großen internationalen Konferenz über Nichtverbreitung und Abrüstung unter 
europäischer Leitung, die die wichtigste Veranstaltung zur Förderung der strategischen Diskussion über Maß
nahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme und damit 
verbundener Abrüstungsziele und zur Thematisierung der Bedrohungen durch konventionelle Waffen, ein
schließlich der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit und der übermäßigen Anhäufung von Kleinwaffen 
und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition, würde; 

— Steigerung der Außenwirkung und Wahrnehmung der Politik der Union in den Bereichen Nichtverbreitung von 
MVW und Kleinwaffen und leichten Waffen sowie der Maßnahmen im Bereich der chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Risiken (CBRN) bei Regierungsvertretern, Wissenschaftlern und der Zivilgesell
schaft in Drittländern; 

— Förderung der Rolle und Kohäsion des europäischen Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen für Nichtver
breitungsfragen und der Rolle der Union in diesem Bereich, und Aufbau von Nichtverbreitungsfachwissen in 
Ländern, in denen es daran mangelt, auch in Drittländern; 

— Vorlage von politikorientierten Berichten und/oder von maßnahmenorientierten Empfehlungen, die die Um
setzung der EU-MVW-Strategie und der Strategie der EU betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen fördern und 
ein zweckdienliches Hilfsmittel in Bezug auf Maßnahmen der Union und der internationalen Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Nichtverbreitung und der konventionellen Waffen darstellen würden; 

— Steigerung der Sensibilisierung und der Fachkenntnisse der Organe der Union, der Mitgliedstaaten, der Zivil
gesellschaft und von Drittländern in Bezug auf die Bedrohungen im Zusammenhang mit MVW und ihren 
Trägersystemen, so dass ihnen besser zuvorgekommen werden kann.
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3.2.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

Im Rahmen des Projekts sind die Abhaltung jährlicher großer Konferenzen, mit Vorbereitungstreffen nach Bedarf, 
und die Erstellung von einschlägigen Berichten und/oder Empfehlungen vorgesehen: 

— eine jährliche Konferenz von eineinhalb Tagen in Brüssel, an der bis zu 300 Experten aus Reflexionsgruppen, 
aus der Wissenschaft und aus den Regierungen der Mitgliedstaaten sowie den assoziierten Staaten und Dritt
ländern, die auf Fragen im Zusammenhang mit der Nichtverbreitung, Abrüstung, Rüstungskontrolle und 
konventionellen Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, spezialisiert sind; 

— gezielte Heranbildung von Spezialisten „der nächsten Generation“, auch aus Ländern außerhalb Europas und 
Nordamerikas, die an einem zusätzlichen Tag vor oder nach der Konferenz zu Fachschulungen und Kontakten 
mit den einschlägigen EU-Organen eingeladen werden; 

— politikorientierte Berichte und/oder maßnahmenorientierte Empfehlungen, die zu einer verstärkten Umsetzung 
der EU-MVW-Strategie und der Strategie der EU betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beitragen würden. 

3.3. Projekt 3: Einrichtung und Betrieb eines Helpdesks 

3.3.1. P r o j e k t z i e l 

Einrichtung und Betrieb eines Helpdesks innerhalb des Konsortiums zur Bereitstellung von Ad-hoc-Fachwissen zu 
sämtlichen Fragen aus den Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung sowohl in Bezug auf nichtkonventionelle als 
auch konventionelle Waffen, als Grundlage für die bessere Gestaltung der politischen Maßnahmen des EAD im 
Zusammenhang mit spezifischen und dringenden Themen. 

3.3.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Verwaltung von Ad-hoc-Forschungsanfragen des EAD zu spezifischen Themen, mit Beantwortung innerhalb 
eines Zeitrahmens von zwei Wochen; 

— Förderung eines themenbezogenen Ad-hoc-Dialogs zwischen den Reflexionsgruppen des Konsortiums und dem 
EAD; 

— Möglichkeit für den EAD, für kurzfristige und gelegentliche Anfragen auf das Ad-hoc-Fachwissen und die 
Forschungsressourcen des Konsortiums zurückzugreifen. 

3.3.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

Im Rahmen der Projekte werden bis zu 20 Expertenpapiere mit einem Umfang von fünf bis zehn Seiten jeweils 
innerhalb eines Zeitrahmens von zwei Wochen zu aktuellen Nichtverbreitungs- und Abrüstungsfragen des EAD auf 
der Grundlage einer Prüfung der vorhandenen wissenschaftlichen Fachliteratur erstellt (keine eigene Forschung). 

3.4. Projekt 4: Betrieb und Weiterentwicklung einer Internet-Plattform 

3.4.1. P r o j e k t z i e l 

Der Betrieb und die Weiterentwicklung einer Internet-Website wird die Kontakte in der Zeit zwischen den Treffen 
des Netzes erleichtern und den Forschungsdialog zwischen den Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen 
fördern. Die Organe der Union und die Mitgliedstaaten könnten von einer speziellen Website ebenfalls profitieren, 
auf der die Teilnehmer des Netzes Informationen und Gedanken austauschen und ihre Untersuchungen über die 
Nichtverbreitung von MVW und ihrer Trägersysteme und über Fragen im Zusammenhang mit konventionellen 
Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, veröffentlichen können. Die Website wird weiterhin von 
einem elektronischen Newsletter begleitet. Das Projekt wird eine Online-Berichterstattung über die Veranstaltungen 
und ein Fenster für europäische Forschung enthalten. Es wird zu einer effizienten Verbreitung von Forschungs
ergebnissen in den Reflexionsgruppen und in Regierungskreisen beitragen. Dies wird zu einer besseren Antizipation 
und einem größeren Wissen in Bezug auf die Bedrohungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von MVW und 
ihrer Trägersysteme sowie mit konventionellen Waffen, einschließlich des unerlaubten Handels mit und der über
mäßigen Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und der dazugehörigen Munition, führen.
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3.4.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Betrieb einer Plattform, auf der Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungsfragen kontinuierlich ihre unabhängi
gen Meinungen und Analysen über die Verbreitung von MVW und über Fragen betreffend konventionelle 
Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, austauschen können; 

— Ausweitung, Verwaltung und Aktualisierung des bestehenden Netzes unabhängiger Reflexionsgruppen; 

— Förderung eines besseren Verständnisses der EU-MVW-Nichtverbreitungsstrategie und der Strategie der Union 
betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen in der Zivilgesellschaft und Fungieren als Schnittstelle zwischen der 
Union und dem Netz der Reflexionsgruppen; 

— Ermöglichung eines dauerhaften kostenlosen Herunterladens von Dokumenten, die auf den Treffen des Netzes 
vorgelegt werden oder von unabhängigen Reflexionsgruppen stammen, die ihre Forschungsergebnisse ohne 
finanziellen Ausgleich zur Verfügung stellen wollen; 

— Steigerung der Sensibilisierung und des Fachwissens der Organe der Union, der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell
schaft und von Drittländern in Bezug auf die Bedrohungen im Zusammenhang mit konventionellen Waffen, 
MVW und ihren Trägersystemen, so dass ihnen besser zuvorgekommen werden kann. 

3.4.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

— Die Benutzung einer sozialen Netzwerkdiensten ähnlichen Technologie könnte, wenn dies möglich und an
gebracht ist, entwickelt werden, um die aktive Online-Kommunikation und den Informationsaustausch zwi
schen den Teilnehmern des Netzes in einer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. 

— Das mit dem Projekt betraute Konsortium ist für Webhosting, Webdesign und die technische Pflege der 
Website verantwortlich. 

— Die Politik der Union zu Fragen der Nichtverbreitung von MVW und konventionellen Waffen, einschließlich 
Kleinwaffen und leichter Waffen, wird regelmäßig verfolgt und durch geeignete Dokumentationen unterstützt. 

— Die Veröffentlichungen des Konsortiums werden gefördert und durch spezifische historische Aufzeichnungen 
unterstützt. 

— Die vom Konsortium organisierten Konferenzen werden gefördert und ihr Inhalt wird auf die Website gestellt 
(Hintergrunddokumente, Tagesordnungen, Präsentationen, gegebenenfalls Videoaufzeichnungen öffentlicher Ta
gungen). 

— Ein elektronischer Newsletter mit institutionellen Nachrichten aus der Union aus dem Bereich Nichtverbreitung 
wird alle zwei Monate veröffentlicht, in dem darüber hinaus die wissenschaftlichen Arbeiten der Forschungs
zentren des Netzes verfolgt werden. 

— Sonderberichte zu spezifischen Fragen im Zusammenhang mit der Verbreitung von MVW und konventionellen 
Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, werden monatlich veröffentlicht. 

3.5. Projekt 5: Publikationen 

3.5.1. P r o j e k t z i e l 

— Vorlage von bis zu 20 Strategiepapieren zu Themen im Zusammenhang mit der Nichtverbreitung von MVW, 
ihren Trägersystemen, Kleinwaffen und leichten Waffen und Abrüstung; 

— Bereitstellung von Informationen und Analysen als Beitrag zu einem politischen und sicherheitspolitischen 
Dialog über Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von MVW und ihrer Trägersysteme, vorwiegend 
durch Experten, Forscher und Wissenschaftler; 

— Bereitstellung eines Instruments, das den Teilnehmern an den Sitzungen der einschlägigen Vorbereitungsgre
mien des Rates als Grundlage für ihre Beratungen über Politik und Praxis der EU im Bereich Nichtverbreitung 
dient; 

— Bereitstellung von Ideen, Informationen und Analysen, mit denen die Entwicklung von Nichtverbreitungsmaß
nahmen auf Unionsebene gefördert werden kann.
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3.5.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Intensivierung des politischen und sicherheitspolitischen Dialogs über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ver
breitung von MVW und ihren Trägersystemen, vorwiegend durch Experten, Forscher und Wissenschaftler; 

— Schärfung der Wahrnehmung sowie Steigerung der Kenntnisse und des Verständnisses innerhalb der Zivilgesell
schaften und der Regierungen bezüglich Fragen im Zusammenhang mit der Politik der EU in den Bereichen 
Nichtverbreitung und Abrüstung; 

— Bereitstellung politischer und/oder operativer strategischer Optionen für den Hohen Vertreter, die Unionsorgane 
und die Mitgliedstaaten; 

— Einbringung von Ideen, Informationen und Analysen, mit denen die Entwicklung von Nichtverbreitungsmaß
nahmen auf Unionsebene unterstützt werden kann. 

3.5.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

Das Projekt sieht die Erstellung und Veröffentlichung von bis zu 20 Strategiepapieren vor. Sie werden vom 
Konsortium erstellt oder in Auftrag gegeben und geben nicht unbedingt die Meinung der Organe der Union 
oder der Mitgliedstaaten wieder. 

Die Strategiepapiere werden Themen aus dem Bereich des Mandats des Konsortiums behandeln. In jedem Doku
ment werden Optionen für politische und/oder operative strategische Maßnahmen entworfen. 

Das Format und der Stil der Strategiepapiere wird so gestaltet, dass sie für das jeweilige Zielpublikum zugänglich 
und benutzerfreundlich sind. 

Alle Strategiepapiere werden auf der Website des Konsortiums veröffentlicht. 

3.6. Projekt 6: Ausbildung 

3.6.1. P r o j e k t z i e l 

— Aufbau von Kapazitäten in der nächsten Generation von Wissenschaftlern und Praktikern im Bereich Nicht
verbreitungspolitik und -programme; 

— Ausweitung der fundierten Kenntnis der EU-Politik in den Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung in der 
Union und in Drittländern; 

— Aufbau von Netzen junger Praktiker und Wissenschaftler in den Regionen, in denen die Union ein besonders 
starkes Interesse an der Nichtverbreitung hat; 

— Erneuerung und Erweiterung von Fachwissen zu MVW-Fragen und Fragen zu Kleinwaffen und leichten Waffen 
in der Union und in den Partnerländern; 

— Bereitstellung neuer Ideen und Analysen zur Nichtverbreitung für die Organe der Union, die Mitgliedstaaten 
und das EU-Nichtverbreitungsnetz. 

3.6.2. P r o j e k t e r g e b n i s s e 

— Schaffung der Grundlagen eines Online-Ausbildungsinstruments mit einem verfügbaren Modell-Studienplan zu 
Nichtverbreitungs- und Abrüstungsfragen, das 24 Monate nach Vertragsbeginn in Betrieb gehen soll; 

— verstärkte Kapazitäten in der nächsten Generation von Wissenschaftlern und Praktikern im Bereich Nichtver
breitungspolitik und -programme; 

— Ausweitung der fundierten Kenntnis der EU-Politik in den Bereichen Nichtverbreitung und Abrüstung in der 
Union und in Drittländern; 

— Aufbau von Netzen junger Praktiker und Wissenschaftler und Erleichterung der praktischen Zusammenarbeit;
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— umfangreicheres Fachwissen zu Fragen der Nichtverbreitung und Abrüstung von MVW und Kleinwaffen und 
leichten Waffen in der Union und in Drittländern; 

— Einbringung neuer Ideen im Bereich der Nichtverbreitung für die Organe der Union, die Mitgliedstaaten, die 
Partnerländer und das EU-Nichtverbreitungsnetz. 

3.6.3. P r o j e k t b e s c h r e i b u n g 

Das Projekt sieht die Organisation von Praktika für bis zu 48 graduierte Studierende oder junge Diplomaten jeweils 
während eines Zeitraums von bis zu drei Monaten durch das Konsortium vor. Die Ausbildung im Rahmen dieser 
Praktika umfasst Vorlesungen, Diskussionsrunden, strukturiertes Lesen und Projektintegration in mindestens zwei 
Einrichtungen des Konsortiums. Der Studienplan wird im Hinblick auf die erforderliche größtmögliche Flexibilität 
mehrere kürzere Module kombinieren. Alle Studierenden werden zur Teilnahme an den vom Konsortium organi
sierten Konferenzen und Seminaren eingeladen. 

Ziel des Projekts ist es letztendlich, die Grundlagen eines Online-Ausbildungsinstruments mit einem verfügbaren 
Modell-Studienplan zu Nichtverbreitungs- und Abrüstungsfragen zu schaffen. Das Online-Ausbildungsinstrument 
soll das gesamte Spektrum von Themen zu konventionellen und nichtkonventionellen Waffen erfassen und an 
unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden können (junge Diplomaten, Journalisten, graduierte Studierende 
und Postgraduierte aus europäischen und außereuropäischen Ländern). Je nach der Sensibilität der vermittelten 
Inhalte könnte eine angemessene Sicherheitsüberprüfung erforderlich sein. Das Online-Ausbildungsinstrument 
sollte sich ferner in Master-Programme an Universitäten integrieren lassen und üblicherweise aus 15 umfassenden 
Lerneinheiten bestehen. Dies entspricht etwa der Studienleistung eines einsemestrigen Hochschulkurses und deckt 
zudem die Anforderungen anderer Zielgruppen ab. 

4. Dauer 

Die Dauer der Umsetzung der Projekte wird auf insgesamt 36 Monate geschätzt. 

5. Begünstigte 

5.1. Direkte Begünstigte 

Die Verbreitung von MVW durch Staaten und nichtstaatliche Akteure wurde in der Europäischen Sicherheits
strategie und in der EU-MVW-Nichtverbreitungsstrategie als die potenziell größte Bedrohung der Sicherheit der 
Union bezeichnet. In ähnlicher Weise wird in der Strategie der EU betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen 
anerkannt, dass der unerlaubte Handel und die übermäßige Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und 
dazugehöriger Munition eine ernste Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit 
darstellen. Die vorgeschlagenen Projekte dienen den Zwecken der GASP und tragen dazu bei, die in der Europäi
schen Sicherheitsstrategie genannten strategischen Ziele zu verwirklichen. 

5.2. Indirekte Begünstigte 

Die indirekten Begünstigten der Projekte sind: 

a) unabhängige Reflexionsgruppen und Wissenschaftler aus der Union und Drittländern, die auf die Themen 
Nichtverbreitung und konventionelle Waffen, einschließlich Kleinwaffen und leichter Waffen, spezialisiert sind; 

b) die Organe der Union, einschließlich Ausbildungseinrichtungen, Studierende und alle sonstigen Adressaten des 
Online-Ausbildungsinstruments; 

c) die Mitgliedstaaten; 

d) Drittländer. 

6. Teilnehmende dritte Parteien 

Die Projekte werden ausschließlich aus diesem Beschluss finanziert. Experten des Netzes können als teilnehmende 
dritte Parteien gelten. Sie arbeiten nach ihren Standardvorschriften. 

7. Verfahrenstechnische Aspekte, Koordinierung und Lenkungsausschuss 

Der Lenkungsausschuss für dieses Projekt setzt sich aus einem Vertreter des Hohen Vertreters und der unter 
Nummer 8 genannten Durchführungsstelle zusammen. Der Lenkungsausschuss überprüft die Durchführung dieses 
Beschlusses in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal pro Halbjahr, wobei er auch elektronische Kommuni
kationsmittel einsetzt. 

8. Durchführungsstelle 

Die technische Durchführung dieses Beschlusses wird dem Konsortium übertragen, das seine Aufgabe unter der 
Aufsicht des Hohen Vertreters wahrnimmt. Das Konsortium wird bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gege
benenfalls mit dem Hohen Vertreter, den Mitgliedstaaten, anderen Vertragsstaaten und internationalen Organisa
tionen zusammenarbeiten.
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BESCHLUSS 2014/130/GASP DES RATES 

vom 10. März 2014 

zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Sahelzone 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 31 Absatz 2 und Artikel 33, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 18. März 2013 den Beschluss 
2013/133/GASP ( 1 ) zur Ernennung von Herrn Michel 
Dominique REVEYRAND – DE MENTHON zum Sonder
beauftragten der Europäischen Union für die Sahelzone 
erlassen. Das Mandat des Sonderbeauftragten endet am 
28. Februar 2014. 

(2) Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte um einen wei
teren Zeitraum von 12 Monaten verlängert werden. 

(3) Der Sonderbeauftragte wird sein Mandat in einer Situa
tion ausüben, die sich möglicherweise verschlechtern 
wird und die Erreichung der Ziele des auswärtigen Han
delns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern 
könnte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union 

(1) Das Mandat von Herrn Michel Dominique REVEYRAND – 
DE MENTHON als Sonderbeauftragter der Europäischen Union 
für die Sahelzone wird um den Zeitraum vom 1. März 2014 
bis. zum 28. Februar 2015 verlängert. Das Mandat des Sonder
beauftragten kann eher enden, wenn der Rat auf Vorschlag des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
(im Folgenden „Hoher Vertreter“) einen entsprechenden Be
schluss erlässt. 

(2) Für die Zwecke des Mandats des Sonderbeauftragten wird 
der Begriff „Sahelzone“ so definiert, dass er die anfänglichen 
Schwerpunktländer der Strategie der EU für Sicherheit und Ent
wicklung in der Sahelzone (im Folgenden „Strategie“), nämlich 
Mali, Mauretanien und Niger, umfasst. Bei Fragen mit überregio
nalen Auswirkungen tritt der Sonderbeauftragte gegebenenfalls 
mit weiteren Ländern und regionalen oder internationalen Or
ganisationen über die Sahelzone hinaus in Kontakt. 

(3) Da es in Anbetracht der miteinander verknüpften Pro
bleme der Region eines regionalen Ansatzes bedarf, arbeitet 
der Sonderbeauftragte für die Sahelzone mit anderen relevanten 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union, einschließlich des 
Sonderbeauftragten für den südlichen Mittelmeerraum, des Son
derbeauftragten für Menschenrechte und des Sonderbeauftragten 
für die Afrikanische Union, zusammen. 

Artikel 2 

Politische Ziele 

(1) Das Mandat des Sonderbeauftragten beruht auf den poli
tischen Zielen der Union in Bezug auf die Sahelzone, d. h. einen 
aktiven Beitrag zu den regionalen und internationalen Bemü
hungen um die dauerhafte Gewährleistung von Frieden, Sicher
heit und Entwicklung in der Region zu leisten. Der Sonder
beauftragte arbeitet ferner darauf hin, dass Qualität, Intensität 
und Wirkung des vielschichtigen Engagements der Union in der 
Sahelzone verstärkt werden. 

(2) Der Sonderbeauftragte leistet einen Beitrag zur Ausarbei
tung und Umsetzung des Ansatzes der Union, der alle Aspekte 
des Handelns der Union, insbesondere politische sowie sicher
heits- und entwicklungsbezogene Aspekte umfasst, wozu auch 
die Strategie gehört, und zur Koordinierung aller einschlägigen 
Instrumente für Maßnahmen der Union. 

(3) Vorrang haben zunächst Mali und seine langfristige Sta
bilisierung und die regionalen Dimensionen des dortigen Kon
flikts. 

(4) Was Mali anbelangt, so bezwecken die politischen Ziele 
der Union durch den koordinierten und effektiven Einsatz aller 
ihr zu Gebote stehenden Instrumente, die Rückkehr des Landes 
und seiner Bevölkerung auf den Weg von Frieden, Aussöhnung, 
Sicherheit und Entwicklung zu fördern. Gebührendes Augen
merk ist ebenso auf Burkina Faso und Niger zu richten, ins
besondere mit Blick auf die Wahlen in diesen Ländern. 

Artikel 3 

Mandat 

(1) Zur Erreichung der politischen Ziele der Union hinsicht
lich der Sahelzone hat der Sonderbeauftragte im Rahmen seines 
Mandats folgende Aufgaben: 

a) Er leistet unter Zugrundelegung der Strategie einen aktiven 
Beitrag zur Umsetzung, Koordinierung und Weiterentwick
lung des Gesamtkonzepts der Union zur Überwindung der 
regionalen Krise, um die Kohärenz und Wirksamkeit der 
Tätigkeiten der Union in der Sahelzone, insbesondere in 
Mali, insgesamt zu stärken;
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b) er nimmt Kontakte zu allen einschlägigen Akteuren der Re
gion, den Regierungen, den Regionalbehörden, den regiona
len und internationalen Organisationen, der Zivilgesellschaft 
und den Angehörigen der Diaspora auf, um die Ziele der 
Union zu fördern und zu einem verbesserten Verständnis der 
Rolle der Union in der Sahelzone beizutragen; 

c) er vertritt die Union in den einschlägigen regionalen und 
internationalen Gremien, einschließlich der Gruppe für die 
Unterstützung und Weiterverfolgung der Situation in Mali, 
und sorgt für die Wahrnehmbarkeit der Unterstützungsleis
tungen der Union für Krisenbewältigung und Konfliktpräven
tion, wozu auch die Militärmission der Europäischen Union 
als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM 
Mali) und die GSVP-Mission der Europäischen Union in Ni
ger (EUCAP Sahel Niger) gehören; 

d) er arbeitet eng mit den Vereinten Nationen (VN), insbeson
dere dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für West
afrika und dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
Mali, mit der Afrikanischen Union (AU), insbesondere dem 
Hohen Beauftragten der AU für Mali und die Sahelzone, mit 
der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) und mit sonstigen führenden nationalen, regio
nalen und internationalen Akteuren einschließlich anderer 
Sondergesandter für die Sahelzone zusammen, ebenso wie 
mit den einschlägigen Gremien im Bereich des Maghreb; 

e) er verfolgt mit besonderer Aufmerksamkeit die regionalen 
und grenzüberschreitenden Dimensionen der Krise, ein
schließlich der Aspekte Terrorismus, organisierte Kriminali
tät, Waffenschmuggel, Menschenhandel, illegaler Drogenhan
del, Flüchtlings- und Migrationsströme und damit verbun
dene Geldflüsse; in enger Zusammenarbeit mit dem EU-Ko
ordinator für die Terrorismusbekämpfung leistet er einen 
Beitrag zur weiteren Umsetzung der EU-Strategie zur Terro
rismusbekämpfung; 

f) er unterhält regelmäßige hochrangige politische Kontakte mit 
den Ländern in der Region, die von Terrorismus und interna
tionaler Kriminalität betroffen sind, um ein kohärentes und 
umfassendes Konzept zu gewährleisten und die führende 
Rolle der Union bei den internationalen Anstrengungen 
zur Bekämpfung des Terrorismus und der internationalen 
Kriminalität sicherzustellen. Dies umfasst auch die aktive 
Unterstützung der Union beim Aufbau regionaler Kapazitä
ten im Sicherheitssektor und sicherzustellen, dass die in der 
Sahelzone zu suchenden Ursachen des Terrorismus und der 
internationalen Kriminalität angemessen angegangen werden; 

g) er verfolgt genau die politischen und sicherheitspolitischen 
Auswirkungen humanitärer Krisen in der Region; 

h) in Bezug auf Mali leistet er einen Beitrag zu den regionalen 
und internationalen Bemühungen um eine Lösung der Krise 
in Mali, insbesondere zu einer vollständigen Rückkehr zur 
verfassungsmäßigen Normalität und guten Staatsführung im 
gesamten Hoheitsgebiet und zu einem glaubwürdigen, alle 
Seiten einbeziehenden nationalen Dialog, der zu einer belast
baren politischen Einigung führt; 

i) er fördert den Institutionenaufbau, die Reform des Sicher
heitssektors und die langfristige Friedenskonsolidierung so
wie die Aussöhnung in Mali; 

j) er leistet in Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten 
für Menschenrechte einen Beitrag zur Umsetzung der Men
schenrechtspolitik der Union in der Region, u.a. der Leit
linien der EU zu Menschenrechten und insbesondere der 
Leitlinien der Union zum Thema Kinder und bewaffnete 
Konflikte und der Leitlinien der EU zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie aller Formen ihrer 
Diskriminierung, sowie zur Umsetzung der Politik der Union 
bezüglich Frauen, Frieden und Sicherheit, auch durch Be
obachten der Entwicklungen und diesbezügliche Bericht
erstattung, sowie durch die Abgabe entsprechender Empfeh
lungen, und hält regelmäßige Kontakte mit den einschlägigen 
Behörden in Mali und in der Region, dem Büro des Anklä
gers des Internationalen Strafgerichtshofs, dem hohen Kom
missar für Menschenrechte und den Menschenrechtsverteidi
gern und -beobachtern in der Region; 

k) er verfolgt, inwieweit die einschlägigen Resolutionen des VN- 
Sicherheitsrats, insbesondere die Resolutionen 2056 (2012), 
2071 (2012), 2085 (2012) und 2100 (2013), eingehalten 
werden und erstattet darüber Bericht. 

(2) Zur Erfüllung seines Mandats geht der Sonderbeauftragte 
unter anderem wie folgt vor: 

a) Er erteilt Ratschläge und erstattet gegebenenfalls Bericht in 
Bezug auf die Formulierung der Standpunkte der Union in 
regionalen und internationalen Gremien, um proaktiv den 
umfassenden Ansatz der Union im Hinblick auf die Krise 
in der Sahelzone zu fördern und zu stärken; 

b) er behält den Überblick über alle Aktivitäten der Union und 
arbeitet eng mit den maßgeblichen Delegationen der Union 
zusammen.
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Artikel 4 

Ausführung des Mandats 

(1) Der Sonderbeauftragte ist für die Ausführung des Man
dats verantwortlich und handelt unter der Aufsicht des Hohen 
Vertreters. 

(2) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (im Fol
genden „PSK“) unterhält eine enge Verbindung zu dem Sonder
beauftragten und ist dessen vorrangige Anlaufstelle im Rat. Un
beschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters erhält der Son
derbeauftragte im Rahmen des Mandats strategische Leitlinien 
und politische Vorgaben vom PSK. 

(3) Der Sonderbeauftragte arbeitet in enger Abstimmung mit 
dem Europäischen Auswärtigen Dienst (im Folgenden „EAD“) 
und dessen relevanten Abteilungen, insbesondere mit der Direk
tion Westliches Afrika. 

Artikel 5 

Finanzierung 

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur 
Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat des 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. März 2014 bis 
zum 28. Februar 2015 beläuft sich auf 1 350 000 EUR. 

(2) Die Ausgaben werden nach den für den Gesamthaushalts
plan der Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet. 

(3) Über die Verwaltung der Ausgaben wird ein Vertrag zwi
schen dem Sonderbeauftragten und der Kommission geschlos
sen. Der Sonderbeauftragte ist gegenüber der Kommission für 
alle Ausgaben rechenschaftspflichtig. 

Artikel 6 

Aufstellung und Zusammensetzung des Arbeitsstabs 

(1) Im Rahmen seines Mandats und der dafür bereitgestellten 
Finanzmittel ist der Sonderbeauftragte dafür verantwortlich, sei
nen Arbeitsstab aufzustellen. Im Arbeitsstab muss die für das 
Mandat erforderliche Fachkompetenz in spezifischen politischen 
und sicherheitspolitischen Fragen vorhanden sein. Der Sonder
beauftragte unterrichtet den Rat und die Kommission stets um
gehend über die Zusammensetzung des Arbeitsstabs. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die Organe der Union und der EAD 
können vorschlagen, Personal als Mitarbeiter des Sonderbeauf
tragten abzuordnen. Die Besoldung des Personals, das zum Son
derbeauftragten abgeordnet ist, geht zulasten des betreffenden 
Mitgliedstaats, des betreffenden Organs der Union oder des 
EAD. Von den Mitgliedstaaten zu den Organen der Union 
oder zum EAD abgeordnete Experten können ebenfalls eine 
Verwendung beim Sonderbeauftragten erhalten. Internationale 
Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden, besitzen die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats. 

(3) Alle abgeordneten Mitglieder des Personals unterstehen 
weiterhin der Aufsicht des abordnenden Mitgliedstaats, des 

abordnenden Organs der Union oder des EAD und erfüllen 
ihre Pflichten und handeln im Interesse des Mandats des Son
derbeauftragten. 

(4) Die Mitarbeiter des Sonderbeauftragten werden bei den 
einschlägigen Dienststellen des EAD oder den einschlägigen De
legationen der Union untergebracht, um die Kohärenz und Ein
heitlichkeit in Bezug auf ihre jeweiligen Tätigkeiten sicherzustel
len. 

Artikel 7 

Vorrechte und Immunitäten des Sonderbeauftragten und 
seiner Mitarbeiter 

Die Vorrechte, Immunitäten und sonstigen Garantien, die für 
die Erfüllung und den reibungslosen Ablauf der Mission des 
Sonderbeauftragten und seiner Mitarbeiter erforderlich sind, 
werden mit den Gastländern vereinbart. Die Mitgliedstaaten 
und der EAD gewähren die hierfür erforderliche Unterstützung. 

Artikel 8 

Sicherheit von EU-Verschlusssachen 

Der Sonderbeauftragte und die Mitglieder seines Arbeitsstabs 
beachten die Grundsätze und Mindeststandards für die Sicher
heit, die im Beschluss 2013/488/EU des Rates ( 1 ) festgelegt sind. 

Artikel 9 

Zugang zu Informationen und logistische Unterstützung 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Kommission, der EAD und das 
Generalsekretariat des Rates stellen sicher, dass der Sonderbeauf
tragte Zugang zu allen relevanten Informationen erhält. 

(2) Die Delegationen der Union und/oder die Mitgliedstaaten 
– je nachdem, was angemessen ist – leisten logistische Unter
stützung in der Region. 

Artikel 10 

Sicherheit 

Gemäß dem Konzept der Union für die Sicherheit des im Rah
men des Titels V des Vertrags in operativer Funktion außerhalb 
der Union eingesetzten Personals trifft der Sonderbeauftragte 
entsprechend seinem Mandat und der Sicherheitslage im geo
grafischen Zuständigkeitsgebiet alle nach vernünftigem Ermes
sen durchführbaren Maßnahmen für die Sicherheit des gesamten 
ihm direkt unterstellten Personals, indem er insbesondere 

a) auf der Grundlage der Vorgaben des EAD einen spezifischen 
Sicherheitsplan aufstellt, der spezifische objekt-, organisati
ons- und verfahrensbezogene Sicherheitsmaßnahmen ein
schließt und die sichere Abwicklung des Transports des Per
sonals in das geographische Gebiet und innerhalb dieses 
Gebiets sowie die Bewältigung von sicherheitsrelevanten 
Zwischenfällen regelt und einen Notfall- und Evakuierungs
plan enthält;
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b) sicherstellt, dass das gesamte außerhalb der Union einge
setzte Personal einen an die Bedingungen im geographischen 
Gebiet angepassten Versicherungsschutz gegen hohe Risiken 
genießt; 

c) sicherstellt, dass alle außerhalb der Union einzusetzenden 
Mitarbeiter des Arbeitsstabs, einschließlich des vor Ort ver
pflichteten Personals, vor oder bei Ankunft im geographi
schen Gebiet eine angemessene Sicherheitsausbildung erhal
ten haben, und zwar auf der Grundlage der dem jeweiligen 
Missionsgebiet zugewiesenen Risikoeinstufungen; 

d) gewährleistet, dass alle vereinbarten Empfehlungen, die im 
Anschluss an die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen abge
geben wurden, umgesetzt werden, und dem Rat, dem Hohen 
Vertreter und der Kommission schriftliche Berichte über 
diese Umsetzung und andere sicherheitsrelevante Fragen im 
Rahmen des Zwischenberichts und des Berichts über die 
Ausführung des Mandats vorlegt. 

Artikel 11 

Berichterstattung 

(1) Der Sonderbeauftragte legt dem Hohen Vertreter und 
dem PSK regelmäßig Berichte vor. Er erstattet auch den Arbeits
gruppen des Rates erforderlichenfalls Bericht. Die regelmäßigen 
Berichte werden über das COREU-Netz verteilt. Der Sonder
beauftragte kann dem Rat (Auswärtige Angelegenheiten) Bericht 
erstatten. Gemäß Artikel 36 des Vertrags kann der Sonderbeauf
tragte zur Unterrichtung des Europäischen Parlaments mit he
rangezogen werden. 

(2) Der Sonderbeauftragte erstattet darüber Bericht, auf wel
che Weise die Initiativen der Union, wie etwa der Beitrag der 
Union zu Reformen, am besten weitergeführt und die politi
schen Aspekte der relevanten Entwicklungsvorhaben der Union 
in Abstimmung mit den Delegationen der Union in der Region 
einbezogen werden können. 

Artikel 12 

Koordinierung mit anderen Akteuren der Union 

(1) Im Rahmen der Strategie trägt der Sonderbeauftragte zu 
einem einheitlichen, kohärenten und wirksamen politischen und 
diplomatischen Handeln der Union bei und sorgt mit dafür, 

dass alle Instrumente der Union und Maßnahmen der Mitglied
staaten konsequent zusammenwirken, damit die politischen 
Ziele der Union erreicht werden. 

(2) Die Tätigkeiten des Sonderbeauftragten werden mit denen 
der Delegationen der Union und der Kommission sowie mit 
denen anderer Sonderbeauftragter, die in der Region tätig sind, 
abgestimmt. Der Sonderbeauftragte unterrichtet die Vertretun
gen der Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union in der 
Region regelmäßig über seine Arbeit. 

(3) Vor Ort wird enger Kontakt zu den Leitern der Delega
tionen der Union sowie zu den Leitern der Vertretungen der 
Mitgliedstaaten gehalten. Der Sonderbeauftragte gibt in enger 
Absprache mit den einschlägigen Delegationen der Union dem 
Leiter der Mission EUCAP Sahel Niger und dem Befehlshaber 
der EUTM Mali vor Ort politische Handlungsempfehlungen. Der 
Sonderbeauftragte, der Befehlshaber der EUTM Mali und der 
Zivile Operationskommandeur der EUCAP Sahel Niger konsul
tieren einander je nach Bedarf. 

Artikel 13 

Überprüfung 

Die Durchführung dieses Beschlusses und seine Kohärenz mit 
anderen von der Union in der Region geleisteten Beiträgen 
werden regelmäßig überprüft. Der Sonderbeauftragte unterbrei
tet dem Rat, dem Hohen Vertreter und der Kommission bis 
zum 30. Juni 2014 einen Zwischenbericht und bis 30. Novem
ber 2014 einen umfassenden Bericht über die Ausführung des 
Mandats. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. März 2014. 

Geschehen zu Brüssel am 10. März 2014. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
G. VROUTSIS
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 10. März 2014 

über eine finanzielle Beteiligung der Union an den Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit in Deutschland im Jahr 2007 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 1444) 

(Nur der deutsche Text ist verbindlich) 

(2014/131/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 
25. Mai 2009 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 84 der Haushaltsordnung und Artikel 94 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der 
Kommission vom 29. Oktober 2012 über die Anwen
dungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts
plan der Union ( 2 ) (nachstehend „Anwendungsbestim
mungen“) geht einer Mittelbindung aus dem Unionshaus
halt ein Finanzierungsbeschluss des betreffenden Organs 
oder der Behörden voran, denen das Organ entspre
chende Befugnisse übertragen hat, in dem die wichtigsten 
Elemente der finanzierten Maßnahme beschrieben wer
den. 

(2) In der Entscheidung 2009/470/EG sind die Modalitäten 
der finanziellen Beteiligung der Union an spezifischen 
veterinärrechtlichen Maßnahmen, einschließlich Dring
lichkeitsmaßnahmen, festgelegt. Um dazu beizutragen, 
dass die Blauzungenkrankheit schnellstmöglich getilgt 
wird, sollte sich die Union an zuschussfähigen Ausgaben 
der Mitgliedstaaten finanziell beteiligen. In Artikel 3 Ab
satz 6 erster Gedankenstrich der genannten Entscheidung 
ist der Prozentsatz der Beteiligung an den den Mitglied
staaten entstandenen Kosten festgelegt. 

(3) In Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 der 
Kommission vom 28. Februar 2005 zur Festlegung der 
Regeln für die gemeinschaftliche Finanzierung der Dring
lichkeitsmaßnahmen und der Bekämpfung bestimmter 
Tierseuchen gemäß der Entscheidung 90/424/EWG des 
Rates ( 3 ) ist geregelt, für welche Ausgaben eine Finanz
hilfe der Union gewährt wird. 

(4) Mit der Entscheidung 2008/444/EG der Kommission 
vom 5. Juni 2008 über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft 

für Dringlichkeitsmaßnahmen zur Tilgung der Blauzun
genkrankheit in Deutschland im Jahr 2007 ( 4 ) wurde eine 
Finanzhilfe der Union für Dringlichkeitsmaßnahmen zur 
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit in Deutschland im 
Jahr 2007 gewährt. Am 6. Juni 2008 stellte Deutschland 
einen offiziellen Antrag auf Kostenerstattung gemäß Ar
tikel 7 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 
349/2005. 

(5) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 
wird die Finanzhilfe der Union unter der Bedingung aus
gezahlt, dass die geplanten Maßnahmen tatsächlich 
durchgeführt wurden und die Behörden alle erforderli
chen Angaben fristgerecht übermittelt haben. 

(6) In der Entscheidung 2008/444/EG wurde die Auszahlung 
einer ersten Tranche der finanziellen Beteiligung der 
Union in Höhe von 950 000,00 EUR und im Durchfüh
rungsbeschluss 2011/800/EU der Kommission vom 
30. November 2011 über eine finanzielle Beteiligung 
der Union an den Dringlichkeitsmaßnahmen zur Be
kämpfung der Blauzungenkrankheit in Deutschland im 
Jahr 2007 wurde die Auszahlung einer zweiten Tranche 
der finanziellen Beteiligung der Union in Höhe von 
1 950 000,00 EUR geregelt. 

(7) Nach den Prüfungen und Kontrollen beim von der zu
ständigen Auditstelle durchgeführten Audit vor Ort und 
unter Berücksichtigung der ersten Ergebnisse sollte nun 
eine dritte Tranche der finanziellen Beteiligung der Union 
an den zuschussfähigen Ausgaben festgelegt werden, die 
Deutschland im Zusammenhang mit der Tilgung der 
Blauzungenkrankheit im Jahr 2007 ( 5 ) entstanden sind. 

(8) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der finanziellen Beteiligung der Union wird 
Deutschland eine dritte Tranche in Höhe von 
1 000 000,00 EUR ausgezahlt.
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Artikel 2 

Dieser Beschluss stellt einen Finanzierungsbeschluss im Sinne des Artikels 84 der Haushaltsordnung dar und 
ist an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. 

Brüssel, den 10. März 2014 

Für die Kommission 

Tonio BORG 
Mitglied der Kommission

DE 12.3.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 71/19



DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 11. März 2014 

zur Festlegung unionsweiter Leistungsziele für das Luftverkehrsmanagementnetz und 
Warnschwellen für den zweiten Bezugszeitraum 2015-2019 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/132/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Fest
legung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen euro
päischen Luftraums („Rahmenverordnung“) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 ist ein Leis
tungssystem für Flugsicherungsdienste und Netzfunktio
nen einzurichten. Insbesondere ist die Kommission auf
gefordert, unionsweite Leistungsziele in den zentralen 
Leistungsbereichen Sicherheit, Umwelt, Kapazität und 
Kosteneffizienz festzulegen. Weitere Vorschriften in Be
zug auf diese Ziele wurden in der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 390/2013 der Kommission ( 2 ) festgelegt. 

(2) Nunmehr sollten unionsweite Leistungsziele für den 
zweiten Bezugszeitraum, der die Kalenderjahre 2015 bis 
einschließlich 2019 abdeckt, festgelegt werden. 

(3) Gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
549/2004 und Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 
691/2010 der Kommission ( 3 ) benannte die Kommission 
am 29. Juli 2010 ein Leistungsüberprüfungsgremium, das 
sie bei der Anwendung des Leistungssystems und ins
besondere bei der Festlegung unionsweiter Leistungsziele 
unterstützt. 

(4) Im Hinblick auf die Festlegung unionsweiter Leistungs
ziele für den zweiten Bezugszeitraum hat das Leistungs
überprüfungsgremium mit Unterstützung der Kommis
sion alle in Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 549/2004 genannten Beteiligten dazu befragt, nach 

welchem Konzept und welchen Verfahren und in wel
chen indikativen Spannen die unionsweiten Leistungsziele 
festgelegt werden sollten. Die Anhörung der Beteiligten 
fand vom 25. Januar 2013 bis zum 3. Juli 2013 statt. 
Der auf der Grundlage von Beschluss 98/500/EG der 
Kommission ( 4 ) eingesetzte Ausschuss für den sektoralen 
Dialog war einbezogen worden, so dass alle Vertretungs
organe des Fachpersonals des Zivilluftfahrtsektors die 
Möglichkeit hatten, hierzu Stellung zu nehmen. 

(5) Am 27. September 2013 legte das Leistungsüberprü
fungsgremium der Kommission einen Bericht mit Vor
schlägen für unionsweite Leistungsziele vor, die sich auf 
die Ergebnisse der Anhörungen der Beteiligten stützten. 
In dem Bericht wurden die den vorgeschlagenen Zielen 
zugrunde gelegten Annahmen und Überlegungen erläu
tert und die Zusammensetzung der Gruppen der Flugsi
cherungsorganisationen oder funktionalen Luftraumblö
cke dargelegt, die ein ähnliches betriebliches und wirt
schaftliches Umfeld aufweisen. 

(6) Die in diesem Beschluss festgelegten unionsweiten Leis
tungsziele stehen mit der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 
und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 
im Einklang. Sie wurden mit Unterstützung des Leis
tungsüberprüfungsgremiums erstellt. Hierbei wurden die 
Ergebnisse der Anhörungen der Beteiligten und die Bei
träge des Netzmanagements, das mit Artikel 6 der Ver
ordnung (EG) Nr. 551/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 5 ) und Artikel 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 677/2011 der Kommission ( 6 ) eingesetzt wurde, 
sowie der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EA
SA) und der nationalen Aufsichtsbehörden berücksichtigt. 
Grundlage für die Ziele waren die der Kommission und 
dem Leistungsüberprüfungsgremium zum 17. Dezember 
2013 vorliegenden Informationen. 

(7) Die unionsweiten Leistungsziele stützen sich auf Daten 
für die Mitgliedstaaten, Norwegen und die Schweiz.
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(8) Die in diesem Beschluss festgelegten unionsweiten Leis
tungsziele für den zentralen Leistungsbereich Sicherheit 
wurden gemeinsam mit der EASA erarbeitet. Bei der Fest
legung annehmbarer Nachweisverfahren und Leitlinien 
im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 obliegt der EASA die genauere Definition 
der Kategorien des Risikoanalysewerkzeugs (RAT), um 
eine harmonisierte Anwendung der unionsweiten Leis
tungsziele im zentralen Leistungsbereich Sicherheit, vor 
allem in Bezug auf die Definition für die Kategorie C 
(Bereitstellung sicherer, jedoch verminderter ATM-Diens
te) zu gewährleisten. Ferner wurde die EASA zu unions
weiten Leistungszielen für andere zentrale Leistungsberei
che gehört, um die Kohärenz mit übergeordneten Sicher
heitszielen sicherzustellen. 

(9) Die unionsweiten Leistungsziele für den zentralen Leis
tungsbereich Umwelt sind ausgehend von dem 2012 er
reichten Leistungsniveau festzulegen, das vom Leistungs
überprüfungsgremium mit 3,17 % für die durchschnitt
liche horizontale Streckenflugeffizienz des tatsächlichen 
Flugwegs und mit 5,15 % für die durchschnittliche hori
zontale Streckenflugeffizienz des Flugwegs des letzten 
eingereichten Flugplans berechnet wurde. 

(10) Für jedes Jahr des Bezugszeitraums sollte das unionsweite 
Leistungsziel für den zentralen Leistungsbereich Kapazi
tät, gemessen als durchschnittliche ATFM-Verspätung im 
Streckenflug, unter Berücksichtigung der Verkehrsprog
nosen für den zweiten Bezugszeitraum dem für 2014 
festgelegten unionsweiten Leistungsziel entsprechen. 

(11) Die unionsweiten Leistungsziele für den zentralen Leis
tungsbereich der Kosteneffizienz für jedes Jahr des Be
zugszeitraums sollten real in Bezug auf die Preise im 
Jahr 2009 (EUR 2009 ) angegeben werden, damit beispiels
weise Leistungsvergleiche mit dem vorangegangenen Be
zugszeitraum angestellt werden können. 

(12) Die für den zweiten Bezugszeitraum erwartete Steigerung 
der Kosteneffizienz sollte anhand der für 2014 fest
gestellten Kosten von 6,242 Mio. EUR ( 1 ) (EUR 2009 ) ge
messen werden. Auf der Grundlage der allerneuesten Ver
kehrsannahmen für 2014 ( 2 ) dürfte der Ausgangswert für 
die festgestellten Kosten je Einheit bei 58,09 EUR 
(EUR 2009 ) liegen. Das Kosteneffizienzziel dürfte damit 
zu einer Verringerung der festgestellten Kosten je Einheit 
um jährlich 3,3 % über den zweiten Bezugszeitraum 

hinweg führen. Der Ausgangswert von 58,09 EUR 
(EUR 2009 ) liegt über dem für 2014 festgelegten unions
weiten Leistungsziel von 53,92 EUR (EUR 2009 ), da das 
für 2014 prognostizierte Verkehrsaufkommen niedriger 
ausfällt als von der Kommission in ihrem Beschluss 
2011/121/EU ( 3 ) ursprünglich angenommen. 

(13) Die Verkehrsannahmen für den zweiten Bezugszeitraum 
wurden anhand des Minimalszenarios der jüngsten STAT
FOR-Prognosen aufgestellt, die am 30. September 2013 
veröffentlicht wurden und von einer jährlichen Verkehrs
zunahme von durchschnittlich 1,2 % ausgehen. Der lange 
Prognosezeitraum bis Ende 2019 bedingt jedoch ein ge
wisses Maß an Unsicherheit. Im Zusammenhang mit dem 
Bericht, den die Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 4 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 dem 
Ausschuss für den einheitlichen Luftraum vorlegt, sollte 
die Kommission daher diese Verkehrsannahmen bis 2016 
anhand aktuellerer STATFOR-Daten überprüfen. Auf der 
Grundlage dieser Prüfung kann die Kommission gegebe
nenfalls beschließen, die unionsweiten Leistungsziele für 
die Kalenderjahre 2017 bis 2019 gemäß Artikel 17 Ab
satz 1 Buchstabe a dieser Verordnung anzupassen. 

(14) Die festgestellten Referenzkosten für den zweiten Bezugs
zeitraum dürften pro Jahr um durchschnittlich 2,1 % sin
ken. 

(15) Neben den unionsweiten Leistungszielen sollten Warn
schwellen festgelegt werden, bei deren Überschreitung 
der in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 
festgelegte Warnmechanismus ausgelöst werden kann. 

(16) Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 müssen lokale Ziele nicht unbedingt mit den 
unionsweiten Leistungszielen übereinstimmen. Sie sollten 
mit den unionsweiten Leistungszielen in Einklang stehen 
und einen angemessenen Beitrag zu diesen Zielen leisten. 
Diese Übereinstimmung und der angemessene Beitrag 
sollten aus dem Leistungsplan, der gemäß der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 auf der Ebene funk
tionaler Luftraumblöcke zu erstellen ist, hervorgehen. 

(17) Dieser Beschluss sollte am Tag seiner Veröffentlichung in 
Kraft treten, um die Ausarbeitung der Leistungspläne ge
mäß Kapitel II der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 zu vereinfachen.
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(18) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
einheitlichen europäischen Luftraum — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Unionsweite Leistungsziele für den zentralen 
Leistungsbereich Sicherheit 

(1) Für den zweiten Bezugszeitraum gelten die in den Absät
zen 2 und 3 festgelegten unionsweiten Leistungsziele für den 
zentralen Leistungsbereich Sicherheit. 

(2) Für die in Anhang I Abschnitt 1 Nummer 1.1 Buchstabe 
a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 definierte 
Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements gelten folgende uni
onsweite Leistungsziele: 

a) Bis spätestens 31. Dezember 2019 müssen die nationalen 
Aufsichtsbehörden mindestens das Niveau C ( 1 ) für alle Ma
nagementziele („Sicherheitspolitik und -ziele“, „Management 
von Sicherheitsrisiken“, „Gewährleistung der Sicherheit“, „För
derung der Sicherheit“, „Sicherheitskultur“) erreichen. 

b) Bis spätestens 31. Dezember 2019 müssen die Flugsiche
rungsorganisationen mindestens das Niveau D für die Ma
nagementziele „Sicherheitspolitik und -ziele“, „Management 
von Sicherheitsrisiken“, „Gewährleistung der Sicherheit“ und 
„Förderung der Sicherheit“ und mindestens Niveau C für das 
Ziel „Sicherheitskultur“ erreichen. 

(3) Für die in Anhang I Abschnitt 1 Nummer 1.1 Buchstabe 
b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 definierte 
Anwendung der Schweregradeinstufung gelten folgende unions
weite Leistungsziele: 

a) Bis zum 31. Dezember 2017 und in jedem Folgejahr bis 
zum Ende des zweiten Bezugszeitraums müssen die Mitglied
staaten über ihre nationalen Aufsichtsbehörden dafür sorgen, 
dass der EASA Daten zu dem mit Hilfe des Risikoanalyse
werkzeugs (RAT) ermittelten Schweregrads für „ATM ge
samt“ für die Klassifizierung von mindestens 80 % der jähr
lich erfassten Verstöße gegen die Mindeststaffelung und Stö
rungen auf Start- und Landebahnen in den Kategorien A 
(schwere Vorfälle [serious incidents]), B (bedeutende Vorfälle 
[major incidents]) und C (signifikante Vorfälle [significant 
incidents]) ( 2 ), gemeldet werden. 

b) Bis zum 31. Dezember 2017 und spätestens bis 2019 müs
sen die Mitgliedstaaten über ihre nationalen Aufsichtsbehör
den dafür sorgen, dass der EASA Daten zu dem mit Hilfe des 
Risikoanalysewerkzeugs (RAT) ermittelten Schweregrad für 
„ATM gesamt“ für die Klassifizierung von mindestens 80 % 
bzw. 100 % der jährlich erfassten ATM-spezifischen Vorfälle 

in den Kategorien AA (Gesamtausfall sicherer ATM-Dienste 
[total inability to provide safe ATM services]), A (schwerwie
gender Ausfall sicherer ATM-Dienste [serious inability to 
provide safe ATM services]), B (teilweiser Ausfall sicherer 
ATM-Dienste [partial inability to provide safe ATM services]) 
und C (Bereitstellung sicherer, jedoch verminderter ATM- 
Dienste [ability to provide safe but degraded ATM services]) 
gemeldet werden. 

c) Bis zum 31. Dezember 2017 und spätestens bis 2019 müs
sen die Flugsicherungsdienste den nationalen Aufsichtsbehör
den den mit Hilfe des Risikoanalysewerkzeugs (RAT) ermit
telten Schweregrad für „ATM Ground“ für die Klassifizierung 
von mindestens 80 % bzw. 100 % der jährlich erfassten Ver
stöße gegen die Mindeststaffelung und Störungen auf Start- 
und Landebahnen in den Kategorien A (schwere Vorfälle 
[serious incidents]), B (bedeutende Vorfälle [major incidents]) 
und C (signifikante Vorfälle [significant incidents]) melden. 

d) Bis zum 31. Dezember 2017 und spätestens bis 2019 müs
sen die Flugsicherungsdienste den nationalen Aufsichtsbehör
den den mit Hilfe des Risikoanalysewerkzeugs (RAT) ermit
telte Schweregrad für „ATM Ground“ für die Klassifizierung 
von mindestens 80 % bzw. 100 % der jährlich erfassten 
ATM-spezifischen Vorfälle in den Kategorien AA (Gesamt
ausfall sicherer ATM-Dienste [total inability to provide safe 
ATM services]), A (schwerwiegender Ausfall sicherer ATM- 
Dienste [serious inability to provide safe ATM services]), B 
(teilweiser Ausfall sicherer ATM-Dienste [partial inability to 
provide safe ATM services]) und C (Bereitstellung sicherer, 
jedoch verminderter ATM-Dienste [ability to provide safe but 
degraded ATM services]) melden. 

Artikel 2 

Unionsweite Leistungsziele für den zentralen 
Leistungsbereich Umwelt 

Für den zweiten Bezugszeitraum gelten folgende unionsweite 
Leistungsziele für den zentralen Leistungsbereich Umwelt: 

1. Für 2019 gilt für die in Anhang I Abschnitt 1 Nummer 2.1 
Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 definierte durchschnittliche horizontale Strecken
flugeffizienz des tatsächlichen Flugwegs ein Leistungsziel von 
mindestens 2,6 %. 

2. Für 2019 gilt für die in Anhang I Abschnitt 1 Nummer 2.1 
Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 definierte durchschnittliche horizontale Strecken
flugeffizienz des Flugwegs des letzten eingereichten Flugplans 
ein Leistungsziel von mindestens 4,1 %. 

Artikel 3 

Unionsweite Leistungsziele für den zentralen 
Leistungsbereich Kapazität 

Für den zweiten Bezugszeitraum gilt in Bezug auf den zentralen 
Leistungsbereich Kapazität für die in Anhang I Abschnitt 1 
Nummer 3.1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 
definierte durchschnittliche ATFM-Verspätung im Streckenflug 
das unionsweite Leistungsziel von höchstens 0,5 Minuten je 
Flug in jedem Kalenderjahr.
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für die Umsetzung und Messung wesentlicher Leistungsindikatoren 
festgelegt, auf die in Artikel 7 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 390/2013 Bezug genommen wird.



Artikel 4 

Unionsweite Leistungsziele für den zentralen 
Leistungsbereich Kosteneffizienz 

Für den zweiten Bezugszeitraum gelten für den zentralen Leis
tungsbereich Kosteneffizienz für die in Anhang I Abschnitt 1 
Nummer 4.1 Buchstabe a der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 390/2013 definierten durchschnittlichen EU-weit festgestell
ten Kosten je Leistungseinheit für Strecken-Flugsicherungs
dienste die EU-weiten Leistungsziele (reale Preise EUR 2009 ) von 
56,64 EUR für 2015, 54,95 EUR für 2016, 52,98 EUR für 
2017, 51,00 EUR für 2018 und 49,10 EUR für 2019. 

Artikel 5 

Annahmen 

Dieser Beschluss stützt sich auf die Annahmen im Anhang. 

Artikel 6 

Warnschwellen 

(1) Weicht das vom Leistungsüberprüfungsgremium fest
gestellte tatsächliche Verkehrsaufkommen von den im Anhang 
getroffenen Verkehrsannahmen in einem bestimmten Kalender
jahr um mindestens 10 % ab, kann der in Artikel 19 Absatz 1 

der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 genannte 
Warnmechanismus ausgelöst werden. 

(2) Weicht das vom Leistungsüberprüfungsgremium fest
gestellte tatsächliche Verkehrsaufkommen in einem bestimmten 
Kalenderjahr von den Verkehrsprognosen in dem jeweiligen in 
Kapitel III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 390/2013 
genannten Leistungsplan um mindestens 10 % ab, kann der in 
Artikel 19 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
390/2013 genannte lokale Warnmechanismus ausgelöst wer
den. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 11. März 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO 

ANHANG 

1. Annahmen zum unionsweiten Verkehrsaufkommen, angegeben in Streckenflugeinheiten 

Streckenflugeinheiten 

2015 2016 2017 2018 2019 

108 541 000 110 196 000 111 436 000 112 884 000 114 305 000 

2. Referenzwerte der festgestellten Kosten für die unionsweit prognostizierten Flugsicherungsdienste 

Festgestellte Kosten (EUR 2009 ) 

2015 2016 2017 2018 2019 

6 147 905 000 6 055 686 000 5 904 294 000 5 756 687 000 5 612 769 000
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EUR-Lex (http://new.eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. 
Die Website ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus 

die Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
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